
 

Beschlussvorlage Schulverband Schulverband Ratzeburg 2018 – 

2023 
 Datum: 16.11.2020 
 SV/BeVoSv/087/2020 
 

Gremium Datum Behandlung 

Bauausschuss Schulverband 25.11.2020 Ö 

Hauptausschuss Schulverband 25.11.2020 Ö 

Schulverbandsversammlung 16.12.2020 Ö 
 
 
Verfasser:   Grimm, André  FB/Aktenzeichen: 4/40.2/211./270./2812. 
 
 

DigitalPakt Schule 
 
Zielsetzung: 
 
Optimierung der digitalen Kompetenz   
  
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss empfiehlt/ der Hauptausschuss empfiehlt, die 
Schulverbandsversammlung beschließt, die Verwaltung zu ermächtigen im Rahmen des zur 
Verfügung stehenden Budgets ein geeignetes Ingenieurbüro zur Projektierung und 
Steuerung (AVA Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung) vom DigiPakt zu beauftragen.   
 
 
 
 

___________________    __________________     
Schulverbandsvorsteher         Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Stricker, Julia, Bürgermeisterin am 16.11.2020 
Koop, Axel am 12.11.2020 
Jessen, Astrid am 12.11.2020 
 

 
Sachverhalt: 
 

 
Bund und Länder haben den DigitalPakt 2019 – 2024 Schule geschlossen. 
 
Grundlage ist eine vom Bund/Länder erarbeitete Förderrichtlinie.  
Ziel: Herstellung einer digitalen Mindestausstattung 
 
Länder verteilen die Mittel. Jeder ST (Schulträger) erhält ein Budget nach den Aspekten 
Schülerzahlen, Außenstellen. Die Verteilung auf die eigenen Schulen obliegt dem ST. Einmalige 
Zuwendung, Antragverfahren nötig, vorzeitiger Maßnahmenbeginn möglich (s. Schreiben 
Landesministerium vom 07.06.19), keine Zuwendungen für Folgekosten wie Wartung, Reparatur, 
Ersatz, Erweiterung, Betrieb, IT Support. 
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 153.236.700 € werden verteilt 

 Antragstellung online notwendig bis spätestens 31.12.2022 

 Schulverband Ratzeburg 548.838,92 €, davon Pestalozzischule 45.000, -- € Sonderregelung 

nicht nach Schülerzahlen 

 zunächst 98 %ige Budget-Zuweisung für MN, die nach dem 16.05.2019 begonnen wurden 

 Eigenanteil mindestens  15 % (wurde bei den Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt) 

 
Wichtig bei der Planung ist, dass Lehrkräfte zunächst definieren, was sie mit welcher Ausstattung 
vermitteln wollen und was pädagogisch sinnvoll ist. Danach ist genau zu planen: 
Strom/Internet=Lan , WLan/unterschiedliche Netze (Schüler, Lehrer, Verwaltung), Ausstattung der 
Klassenräume (Beamer, Whiteboards, Audioausgabe etc.)/Endgeräte mobil oder stationär 
→ seitens der Schule zu erbringen: 

 technisch-pädagogisches Einsatzkonzept 

 Medienkonzept 

 Support-Konzept 

 Online Antragstellung 

  inkl. einer Investitionsplanung und 

  einer Schilderung der Gesamtsituation an der Schule 

 Online Bestandsaufnahme 

 
Online Portal: dpakt.schleswig-holstein.de 
 
§ 3 Abs. 1 Nr. 6c Verwaltungsvereinb.: Endgeräte 20% des Gesamtvolumens oder 25.000,-- 
€/Schule 
 
Vollständige Umsetzung der MN bis zum 31.12.2024 
 
Zweckbindung 
Gebäude 10 Jahre 
Ausstattung 5 Jahre 
 
 
 
Wichtig vorab zu klären: 

 Wer initiiert das Verfahren? 

 Wer plant das Projekt und führt es aus? (Nicht Lehrer-Sache!) 

 Wer kommuniziert mit den Schulen? 
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 Wann will man fertig sein? Schafft man es im Laufe des Digital-Pakts bis 2024? 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen 
auf den Haushalt: 
 
Das Schulträgerbudget in Höhe von insgesamt 548.838,92 € ist im Haushaltsplanansatz bei 
den jeweiligen Schulen als Einnahme-u. Ausgabeposition dargestellt, siehe Anlage. 
 
 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

 Kalkulationsübersicht 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
  
 


	Datum
	OStatus
	Zusatzinformation
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6

